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Norm

BAO §26 Abs3

EStG 1988 §3 Abs1 Z8

GehG 1956 §21

Rechtssatz

Auch wenn der Zweck des § 26 Abs. 3 BAO darin besteht, bei Auslandsbeamten, die keinen Wohnsitz oder

gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben, einen gewöhnlichen Aufenthalt zu ;ngieren, um eine unbeschränkte

Steuerp<icht zu begründen (siehe dazu Stoll, BAO-Kommentar, 341), ist für Zwecke des § 3 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 davon

auszugehen, dass das Fehlen eines inländischen Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts keine Voraussetzung für

die Befreiung der Zulagen gemäß § 21 GehaltsG ist. Es ist allein darauf abzustellen, ob der zulagenempfangende

Beamte seinen Dienstort in Bezug auf das die Dienstbezüge auslösende Dienstverhältnis im Ausland hat. Dabei ist auf

die dienstrechtlichen Bestimmungen abzustellen.
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